
Budo-Gemeinschaft Berlin e.V.
AUFNAHMEANTRAG

1 — Persönliche Daten (Vereinsmitglied)

Vorname Nachname Geburtsdatum

Straße und Hausnummer PLZ Ort

E-Mail Telefon

Bei Minderjährigen — Erziehungsberechtigte/r (wird als Zahlungsmitglied erfasst):

Vorname Erziehungsberechtigte/r Nachname Erziehungsberechtigte/r Geburtsdatum Telefon

2 — Beitragskategorie

■ Regulär — 40 € ■  Ermäßigt — 30 € ■  Familienmitglied — 20 €

Ermäßigung: Schüler*innen, Student*innen, Azubis, Rentner*innen, berlinpass-BuT, Menschen mit Beeinträchtigung. Nachweis bei Anmeldung.

3 — Zahlungsinformationen

Kontoverbindung des Vereins (für Überweisungen)

IBAN: DE17 8306 5408 0006 8974 10 BIC: GENODEF1SLR Bank: Deutsche Skatbank

SEPA-Lastschriftmandat — Ich ermächtige die Budo-Gemeinschaft Berlin e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzulösen. Erstattung ist innerhalb von acht Wochen ab Belastung möglich.

Kontoinhaber/in (falls abweichend) IBAN

BIC (bei ausländischen Konten) Kreditinstitut

4 — Erklärungen

■ Ich habe die Satzung und die Beitragsordnung gelesen und erkenne diese an.

■ Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten zum Zweck der Vereinsmitgliedschaft gemäß § 16 der Satzung zu.

■ Ich erteile das SEPA-Lastschriftmandat wie oben beschrieben.

■ Bei Minderjährigen: Ich bin als Erziehungsberechtigte/r mit der Mitgliedschaft einverstanden und hafte für die Beitragszahlung.

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte/r)
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Ausgefüllt und unterschrieben beim Training abgeben oder per Post/Scan an obige Adresse senden. Nach Eingang entscheidet der Vorstand vorläufig. Es folgt eine einmonatige
Probezeit. Mitgliedschaft beginnt mit endgültiger Aufnahmeentscheidung (§ 4 Satzung).


